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Es war der erste Prozess dieser
Art in Deutschland, und man
durfte gespannt sein, wie das
Bayerische Verwaltungsgericht
in Würzburg darauf reagieren
würde. Unabhängige Richter
hatten am 7. Dezember 2006
der Frage nachzugehen, ob dem
ethischen Anliegen der Kläger
Rechnung zu tragen ist, die Be-
sitzer eines Eigenjagdreviers sind
und aus Gewissensgründen das
Ruhen der Jagd auf ihrem Grund
und Boden fordern. 

Die Kläger betreten mit ih-
rem Anwalt den Gerichtssaal.
Die Zuhörerbänke sind bis auf
den letzten Platz besetzt. Die
Fernsehkameras laufen, die
Journalisten machen sich erste
Notizen. Die Richterbank ist
noch leer. Brodelnde Spannung.
Der Anwalt zieht seine Robe
an. Die TV-Journalisten been-
den ihre Filmaufnahmen und
das Gericht erscheint. Die Sit-
zung wird eröffnet.

Niemand weiß, dass der An-
walt der Kläger zuvor eine eben-
so geheime wie sensationelle
Information erhalten hatte: Der
Vorsitzende Richter Schaefer
ist Jäger.

Skandal: 

Der Vorsitzende Richter

ist Jäger!

Das führt dazu, dass nicht der
Vorsitzende, sondern der An-
walt die Verhandlung eröffnet.
Er bittet darum, ihm vorweg
eine Frage zu gestatten: »Ist ei-
ner der Richter Jäger?« Am
Richtertisch macht sich Un-
willen breit. Was den Anwalt
dies wohl angehe, meint der
Vorsitzende. Die Antwort
kommt prompt: »Sehr viel,
Herr Vorsitzender: Der zentra-
le Punkt dieses Rechtsstreits
besteht in der ethischen Be-
wertung der Jagd. Wenn einer
von Ihnen Jäger ist, hat er sich
bereits gegen die Ethik der Klä-

Tierschützer
kämpfen
vor Gericht
gegen
Jagdzwang
Erster Gerichtsprozess dieser Art in Deutschland: 
Besitzer eines Eigenjagdreviers fordern das Ruhen der
Jagd auf ihrem Grund und Boden. 
Doch was, wenn zwei von drei Berufsrichtern Jäger sind?

Die Landwirte von Gut TERRA NOVA - Gut Greußenheim
stellten 2004 den Antrag auf Ruhen der Jagd auf ihrem Grund-
eigentum. Sie sind Urchristen und lehnen die Jagd aus Ge-
wissensgründen ab. Für sie gilt das Gebot »Du sollst nicht tö-
ten« auch für die Tiere. Und so leben - wie viele der ersten Chri-
sten vor 2000 Jahren - auch die Urchristen von heute vegeta-
risch. Darüber hinaus wurden sie inzwischen zu Tierschützern
von internationalem Ruf. Das Herzstück ihrer Aktivitäten zu-
gunsten der Tiere entfaltet sich in der Umgebung von Würz-
burg: Landwirte taten sich zusammen, um ökologischen Land-
bau in der Form eines wirklich friedfertigen Landbaus zu be-
treiben – ohne Nutztierhaltung, ohne Schlachtung. Im Gegen-
teil: Soweit es ihnen möglich ist, nehmen sie Rinder und an-
dere Tiere bei sich auf, um sie vor der Folter in den Massen-
tierställen und in den Schlachthäusern einer barbarischen
Fleischproduktion zu bewahren. In Zusammenarbeit mit einer
Umweltstiftung wurden rings um den Hof dieser Landwirte um-
fangreiche landschaftskulturelle Entwicklungsmaßnahmen
durchgeführt, Feuchtbiotope angelegt, Bauminseln und kilo-
meterlange Baumhecken gepflanzt. In dieser reich gegliederten
Landschaft sind Freiräume und Rückzugsgebiete für Wildtiere
entstanden. Diese Tiere sollen dort in einer friedlichen Einheit
zwischen Mensch, Natur und Tieren leben dürfen. 

Mehr darüber lesen Sie ab Seite 18.
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ger entschieden und kann des-
halb hier nicht mehr als Rich-
ter amtieren. Wenn Sie mir die
Antwort auf meine verständli-
che Frage verweigern, muss ich
Sie ja schon allein deshalb
wegen Besorgnis der Befan-
genheit ablehnen.«

Der Mann am Richtertisch
wird unsicher. Der Anwalt bit-
tet um die Protokollierung sei-
ner Frage. Der Richter weicht
ihm aus und diktiert ins Proto-
koll: »Der Rechtsanwalt der
Kläger fragt, ob das Gericht un-
befangen sei.« – »Nein«, fährt
ihm der Advokat dazwischen:
»Ich habe gefragt, ob Sie Jäger
sind!« Jetzt erregt sich einer
der Beisitzer: »Wir machen hier
kein Wortprotokoll, Herr
Rechtsanwalt.« – »Doch Herr
Richter, was ins Protokoll
kommt, bestimme in diesem
Fall ich, da ich einen formellen
Ablehnungsantrag gestellt ha-
be, der wörtlich aufgenommen

werden muss, also bitte schrei-
ben Sie!«

Der Vorsitzende fügt sich und
übernimmt den Wortlaut des
Anwalts. Die Luft im Ge-
richtssaal ist bleihaltig wie bei
einer Treibjagd. Diesmal ist der
Jäger in der Richterrobe der
Getriebene. Das Gericht ver-
lässt den Saal, um sich zu bera-
ten. Nach kurzer Zeit erscheint
es wieder und verkündet seinen
Beschluss: Der Antrag, den Vor-
sitzenden für befangen zu er-
klären, wird als »rechtsmiss-
bräuchlich« abgelehnt. Ein un-
williges Raunen erfasst die Zu-
schauerreihen. Eine verständ-
liche und berechtigte Frage soll
Rechtsmissbrauch sein? 

Hier entlarvte sich ein Ge-
richt. Aber der Vorsitzende weiß
noch nicht, was ihm weiter be-
vorsteht. Der Anwalt fasst jetzt
nach und sagt ihm nun auf den
Kopf zu: »Ich weiß, dass Sie 

Die Antragsteller hatten ein totgeschossenes Wildschwein zur münd-
lichen Verhandlung mitgenommen -  um dem Gericht zu demonstrie-
ren, was Jagd wirklich bedeutet: Es ist eine Geisteshaltung, die Gefal-
len daran findet, einem arg- und wehrlosen Lebewesen heimtückisch
aufzulauern und ihm dann ein großes Geschoss in den Leib zu jagen,
durch das es mehr oder weniger schnell, zum Teil über Tage hinweg,
elendiglich unter größten Schmerzen zugrunde geht. Jeder anständige
Mensch wird sich vor solch einer Grausamkeit mit Ekel abwenden -
und die Antragsteller hatten darauf gehofft, eine solch ethische Reak-
tion auch bei den Verwaltungsrichtern hervorrufen zu können. Sie
konnten ja nicht wissen, dass ausgerechnet der Vorsitzende Ansgar
Schaefer und noch mindestes ein weiterer Richter, der Richter Gehrsitz,
der Gruppe von Menschen angehören, die diesen brutalen Umgang 
mit Gottes Schöpfung als Hobby genießen. 

Vor dem Gerichtsgebäude gab es nach dem Gerichtsprozess
für die anwesenden Reporter und Kamerateams eine Lehr-
stunde über Ziel und Zweck der Jagd. Die Landwirte von Gut
Terra Nova hatten ein totes Wildschwein mitgebracht, das sie
am Tag zuvor auf ihrem Gebiet gefunden hatten. An das Gut
Terra Nova grenzt ein Jagdgebiet an, welches zur Zeit von Jä-
ger Rumpel, Leiter der Unteren Jagdbehörde des Landrats Wal-
demar Zorn, selbst »bejagt« wird. In diesem Bereich legt er gro-
ße Futterstellen an, um Wildschweine anzulocken. Dann karrt
er von überall her Schießer in das Revier, die Freude daran fin-
den, endlich einmal unentgeltlich nach Herzenslust Tiere er-
schießen zu können, und die in Kauf nehmen, dass dabei an-
geschossene Tiere in stundenlangen Todesqualen und unvor-
stellbarem Leid verenden. So geschehen auch am Vortag vor
der mündlichen Verhandlung. Einer dieser Tierquäler hatte in
der Nacht auf das Wildschwein geschossen. Das Geschoss hat-
te sich in den Bauch des Tieres gebohrt, dort die Eingeweide
zerrissen, ohne das Tier gleich zu töten. Das schwer verletzte
Tier muss sich unter qualvollsten Schmerzen fast eineinhalb Ki-
lometer auf das Gebiet von Gut Terra Nova geschleppt haben,
ehe es schließlich seinen Verletzungen erlag. Erst nach über 8
Stunden informierte der Mitarbeiter des Landrats Zorn die
Landwirte von Gut Terra Nova über das angeschossene geflo-
hene Tier.
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Jäger sind und lehne Sie nun-
mehr deshalb wegen Besorgnis
der Befangenheit ab.« Die Sze-
ne wird zum Tribunal - über ei-
nen Jäger in der Richterrobe.
Das Gericht verlässt hektisch
den Saal und kehrt nach fünf Mi-
nuten zurück, um einen neuen
Beschluss zu verkünden: Auch
dieser Antrag wird als »rechts-
missbräuchlich« abgelehnt. Nur
mit Hilfe des Etiketts »Rechts-
missbrauch« war es möglich, ei-
ner inhaltlichen Entscheidung
über die beiden Befangenheits-
anträge auszuweichen.

Anwalt und Kläger 
verlassen den 
Gerichtssaal

Das war zuviel – auch für ei-
nen Anwalt, der schon vieles
bei Gericht erlebt hatte. Er bat
um Sitzungsunterbrechung, um
sich mit seinen Mandanten zu
beraten. Es hatte keinen Sinn
mehr, vor diesem Gericht
weiterzuverhandeln. Jetzt war
klar, warum das Gericht den
Klägern von vornherein vor-
geschlagen hatte, ohne münd-
liche Verhandlung zu ent-
scheiden. Man wollte den Fall
so schnell wie möglich vom
Tisch haben, doch die Kläger
wollten ein ernsthaftes Verfah-
ren, auf das sie sich sorgfältig
vorbereitet hatten, eine münd-
liche Verhandlung wie sie die
Prozessordnung vorschreibt, in
der die Rechtsfragen offen und
gründlich besprochen werden,
um anschließend von einem
ehrlichen Gericht beraten und
entschieden zu werden. Doch
damit war hier nicht mehr zu
rechnen. 

Die Richter warteten auf die
Entscheidung der Kläger. Die-
se betreten erneut den Saal.
Die Sitzung wird fortgesetzt.
Der Anwalt erklärt: »Nach
dem, was wir hier bisher erlebt
haben, handelt es sich nicht
mehr um eine ernsthafte Ver-
anstaltung. Meine Mandanten

und ich werden sich daran nicht
weiter beteiligen.« Sprach’s,
packte seine Akten ein und
verließ mit den Klägern den
Ort, an dem der Rechtsstaat
auf der Strecke blieb. 

Die Richter konnten sich
nun mit der Jagdbehörde un-
geniert unterhalten und nach
zwei Stunden das tun, was sie
ohnehin vorhatten: die Klage
abweisen. 

Qualvoll verendetes

Wildschwein vor dem

Gerichtsgebäude

Während die Alibiveranstal-
tung im Gerichtssaal ihren Fort-
gang nahm, war vor dem Ge-
richtsgebäude ein totes Wild-
schwein zu besichtigen. Es war
tags zuvor durch einen Bauch-
schuss verwundet worden und
stundenlang mit Todesqualen
herumgeirrt, bis es auf dem
Grundstück der Kläger zur Ruhe
kam und starb. Die Verletzung
wurde dem Tier ausgerechnet in
einem Revier zugefügt, das vom
Leiter der Würzburger Jagdbe-
hörde, Oswald Rumpel, betreut
wird. 

Der qualvolle Tod dieses
Wildschweins demonstrierte
einmal mehr die Grausamkeit
der Jagd. Nur ein Drittel der
Tiere stirbt sofort, während der
Rest angeschossen und ver-
stümmelt flüchtet und qualvoll
stirbt. Dennoch machen die Jä-
ger in ihren Fachzeitschriften
kein Hehl daraus, dass sie einer
wahrhaft lustvollen Leiden-
schaft nachgehen, wenn sie die
Waffe auf die Tiere anlegen und
abdrücken. Die so genannten
Hegeziele erweisen sich als ober-
flächliche und längst überhol-
te Verbrämung. Nicht selten
geht es nur mehr um eine Art
Selektivtötung besonders statt-
licher Tiere zur Erlangung von
Hirschgeweihen und ähnlichen
Trophäen. Und oft geht es nur
um die Abknallerei auf bruta-

Das Interesse der Medien an diesem Prozess war riesengroß.
Nicht nur der bayerische Rundfunk berichtete ausführlich über
das »umstrittene Urteil«. Die anwesenden ausländischen Jour-
nalisten waren entsetzt über die Art und Weise, wie in Würz-
burg der Rechtsstaat mit Füßen getreten wurde - und berich-
teten in den nächsten Tagen über mehrere hundert Fernseh-
sender der europäischen Öffentlichkeit. So verlief der 7. De-
zember insgesamt wohl doch nicht ganz so, wie es Lodenträger
gerne gehabt hätten. Für das Anliegen des Tierschutzes war der
Verlauf dieses in eine Gerichtsposse umgeschlagene Verfahren
ein Erfolg, weil es auch dem letzten Blauäugigen deutlich mach-
te, wie mächtig die Jägerlobby ist. Jäger sitzen sogar auf der Rich-
terbank, wenn Tierfreunde vor Gericht ihr Recht fordern. 
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len Treibjagden, bei denen
die Tierpopulationen nicht
reguliert werdem, sondern de-
ren Sozialstruktur zerstört und
explosionsartiges Anwach-
sen von Tierpopulationen so-
gar noch gefördert wird.

Ruhen der Jagd wird
abgelehnt -

Es stellt sich heraus:
Zwei von drei 

Richtern ind Jäger!

Kein Wunder, dass sich
der Vorsitzende Richter
nicht fragen lassen wollte, ob
er der Jägergilde angehört.
Doch inzwischen wurde be-
kannt, dass es nicht nur um
ihn ging. Es saß noch ein
zweiter Jäger auf der Rich-
terbank. Bei den drei Be-
rufsrichtern, die in diesem
Grundsatzverfahren ent-
scheiden sollten, war die
Mehrheit der Jäger im Be-
ratungszimmer der Richter
gesichert. Mit Waidmanns-
heil und Waidmannsdank
wurde man sich schnell ei-
nig, mit aufmüpfigen Jagd-
gegnern kurzen Prozess zu
machen. 

Man wählte den juristisch
einfachsten Fluchtweg, um
das Rechtsanliegen der Klä-
ger nicht ernsthaft prüfen
zu müssen: Man sprach ih-
nen von vornherein das
Recht ab, sich überhaupt
auf ihre ethisch-religiösen
Einwände gegen die Jagd be-
rufen zu können. Und wa-
rum? Weil nicht jeder der
Kläger persönlich Eigentü-
mer der Grundstücksflächen
ist, sondern weil sie sich zu
einer rechtsfähigen Gesell-
schaft in Form einer GmbH
& Co. KG zusammenge-
schlossen haben. Eine solche
Gesellschaft könne sich
nicht auf weltanschauliche
und ethische Gesichts-
punkte berufen. Ein reich-
lich fadenscheiniges Argu-

ment, denn die Kläger ha-
ben sich eben im Rahmen
ihrer gemeinsam weltan-
schaulich-religiösen Ziel-
setzung zusammengetan, um
ein landwirtschaftliches An-
wesen nach bestimmten
ethischen Gesichtspunkten
zu führen, zu denen vor al-
lem die Ablehnung der Tö-
tung von Tieren zählt.

Der Prozess wird
weitergeführt – wenn

nötig bis zum 
europäischen 

Gerichtshof für 
Menschenrechte

Zwei von drei Berufsrich-
tern waren Jäger und ver-
suchten, das Anliegen der
urchristlichen Jagdgegner
mit einem Blattschuss zu er-
ledigen. Der Schuss hinter-
ließ einen Knall, der den
Richtern vermutlich noch
länger in den Ohren klingen
wird. Die Öffentlichkeit
wurde hellhörig. Im Inland
und auch im Ausland. Der
Prozess wird weitergeführt,
wenn nötig bis zum Euro-
päischen Gerichtshof für
Menschenrechte, der be-
reits im Jahr 1999 französi-
schen Grundstückseigentü-
mern bescheinigte, dass man
aus Gewissensgründen ge-
gen die Jagd sein kann. Es
wird sich auch in Deutsch-
land herumsprechen, wo
höchste Gerichte zum
wiederholten Male einem
muslimischen Metzger be-
scheinigten, dass er unter
Berufung auf seine Gewis-
sensfreiheit Tiere schäch-
ten dürfe. Wenn das Grund-
gesetz einen Metzger
schützt, der aus Glaubens-
gründen Tiere auf besonders
grausame Weise töten will
(siehe Seite 24), dann schützt
es erst recht einen Land-
wirt, der Tiere überhaupt
nicht töten will. 

Wer hilft mit?
Wer den tierfreundlichen Landwirten helfen will, der kann Pro-
testbriefe schreiben (Online-Proteste unter www.lusttoeter.de): 

● an das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg
Burkarderstr. 26, 97082 Würzburg, Telefax: 0931/41995-299

»Sehr geehrte Damen und Herren, als Tierschützer unterstütze ich den An-
trag auf Ruhen der Jagd der Landwirte von Gut Greußenheim. Unter Be-
rufung auf das Grundrecht der Religions- und Gewissenfreiheit haben die-
se Tierfreunde beantragt, auf ihren Grundstücken vom Jagdzwang befreit
zu werden, weil sie das Töten von Tieren aus Gewissensgründen ablehnen. 
Am 7.12.2006 wurde der Antrag auf Ruhen der Jagd vor dem Bayerischen
Verwaltungsgericht in Würzburg verhandelt. Doch gleich zu Beginn stell-
te sich heraus, dass das Gericht mehrheitlich mit Jägern besetzt war. Das
ist ein Skandal! 
Ich protestiere dagegen, dass in Würzburg Jäger über den Antrag auf Ru-
hen der Jagd entscheiden durften! Wie ist es mit dem deutschen Rechts-
staat vereinbar, dass Richter in eigener Sache entscheiden? 
Ich protestiere dagegen, dass das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg
in diesem Fall gegen die Grundrechte auf Gewissens- und Religionsfrei-
heit entschieden hat! Ich protestiere weiterhin dagegen, dass das Bayeri-
sche Verwaltungsgericht Würzburg dem Tierschutz, der bekanntlich als
Staatsziel in unserer Verfassung verankert ist, nicht Rechnung trägt. 
Und ich protestiere dagegen, dass das Bayerische Verwaltungsgericht
Würzburg dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrech-
te nicht Rechnung trägt, der bereits 1999 feststellte, dass es gegen die Men-
schenrechte verstößt, wenn ein Grundstückseigentümer gegen seinen
Willen sein Eigentum bejagen lassen muss.« 

● an den Bundespräsidenten Prof. Dr. Horst Köhler
Bundespräsidialamt, Spreeweg 1, 10557 Berlin

»Unter Berufung auf das Grundrecht der Religions- und Gewissensfrei-
heit hatten Tierfreunde, die Inhaber eines Eigenjagdreviers sind, bean-
tragt, auf ihren Grundstücken vom Jagdzwang befreit zu werden, weil sie
das Töten von Tieren aus Gewissensgründen ablehnen. Als Tierschüt-
zer unterstütze ich den Antrag auf Ruhen der Jagd der Landwirte von
Gut Greußenheim. 
Am 7.12.2006 wurde der Antrag auf Ruhen der Jagd vor dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht in Würzburg verhandelt. Doch die Richter wa-
ren mehrheitlich Jäger. Kein Wunder, dass der Antrag abgeschmettert
wurde! Wie ist es mit dem deutschen Rechtsstaat vereinbar, dass Rich-
ter in eigener Sache entscheiden?
Außerdem: In der deutschen Verfassung ist der Tierschutz als Staatsziel
festgeschrieben. Warum nimmt man darauf keine Rücksicht, wenn es
um das Schächten von Tieren aus religiösen Gründen geht? Aber das
Recht, aus religiösen und Gewissensgründen Tiere leben zu lassen, ist
nicht geschützt?
Zudem hatte der Europäische Gerichtshofs für Menschenrechte bereits 1999
festgestellt, dass es gegen die Menschenrechte verstößt, wenn ein Grund-
stückseigentümer gegen seinen Willen sein Eigentum bejagen lassen muss.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident Dr. Köhler, ist es mit dem im
Grundgesetz verankerten Staatsziel Tierschutz vereinbar, dass in Deutsch-
land die Jagd auf Tiere als Liebhaberei und das Töten von Tieren als Frei-
zeitbeschäftigung betrieben wird?
Dürfen sich Tierfreunde auf ihr Gewissen berufen und somit das Töten
von Tieren aus ihrem Grundeigentum ablehnen?
Halten Sie es für rechtsstaatlich, dass ein Würzburger Gericht über die
Klagen von Jagdgegnern durch Jäger als Richter entschieden wird?■


